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Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckbehälter Sachkundiger nach § 32 DruckbehV (TRB 502)

Amtliche Abkürzung TRB 502

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Anlage 2 TRB 502 - Muster für die Übertragung von Prüfaufträgen an
Sachkundige nach § 32 DruckbehV (1)

Firmenkopf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ort)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Datum)

Auftrag für das Prüfen von Druckbehältern als Sachkundiger

Hiermit beauftrage ich (1) beauftragen wir (1) Sie,

Herrn/Frau (1)

Vorname   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift   . . . . . . . . . . . . . . . . .   bzw. Abteilungsbezeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . .

die in der Anlage (5) durch Ankreuzen in den schraffierten Feldern kenntlich gemachten Prüfaufgaben nach den Technischen
Regeln Druckbehälter in eigener Verantwortung und Zuständigkeit durchzuführen.

Örtliche und sachliche Abgrenzung  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hinsichtlich Ihrer Prüftätigkeit unterliegen Sie keinen Weisungen, die ihren Beurteilungsmaßstab bei der Ausübung der Prüftätigkeit
einschränken. Sie sind verpflichtet, die nach der Druckbehälterverordnung vorgeschriebenen Bescheinigungen auszustellen und
eine Ausfertigung dem zuständigen Verantwortlichen des Betreibers, z.B. Betriebsleiter, auszuhändigen. Weiterhin sind Sie
verpflichtet, die in § 33 DruckbehV aufgeführten Mitteilungs- bzw. Übersendungspflichten zu erfüllen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Stempel u. Unterschrift)

 

Fußnoten
(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
(1) Amtl. Anm.: Nichtzutreffendes streichen
(1) Amtl. Anm.: Nichtzutreffendes streichen
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Fußnoten
(1) Amtl. Anm.: Nichtzutreffendes streichen
(5) Amtl. Anm.: Hierzu soll Anlage 1 zu TRB 502 verwendet werden.
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